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Regeste
Ausdehnung der kantonalen Wegweisung
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen.
E. 2
Die Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 700.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie sind durch den am 21. Dezember 2005 geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe gedeckt.
E. 3
Dieses Urteil wird eröffnet: - dem Beschwerdeführer - der Vorinstanz Bern, 22. Februar 2007 Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: A. Trommer J. Longauer Versand am:
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